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1 Bemerkungen zum Steuerrecht
1.1 Rechtsgrundlagen der Besteuerung

Maßgebend ftlr die Besteuerung von Bier im Berichts-
zeitraum waren

- Biersteuergesetz 1993 (BierStG 1993) vom
21. Dezember 1992 (BGBI. I S. 2150, 2158), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen und des EG-Amtshilfegesetzes
vom 12. Juli 1996 (BGBI. 1S.962,964)

- Biersteuer-Durchfrihrungsverordnung (BierStV) vom
24. Angust 1994 (BGBI. I S. 2191), zuletzt geäindert
durch Artikel2 der zweiten Verordnung zur Anderung
von Verbrauchsteuerverordnungen vom 20. Oktober
1998 (BGB|. rS. 3188).

1.2 Steuergebiet und Steuergegenstand

Bier unterliegt im Steuergebiet der Biersteuer. Steuerge-
biet ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne
das Gebiet von Büsingen, und ohne die lnsel Helgoland.
Die Biersteuer ist eine Verbrauchsteuer im Sinne der Ab-
gabenordnung.

Bier im Sinne des BierStG 1993 sind die Ezeugnisse der
Position 2203 der Kombinierten Nomenklatur (KN) sowie
Mischungen von Bier mit nicht-alkoholischen Geträinken,
die der Position 22Od der KN zuzuordnen sind.

1.3 Steuertarif

Das Bier wird nach Grad Plato in Steuerklassen eingeteilt.
Die Biersteuer beträ§t frrr einen Hektoliter Bier 1,54 DM je
Grad Plato. Grad Plato ist der Stammwüaegehalt des
Bieres in Gramm je 100 g Bier, wie er sich aus dem im
Bier vorhandenen Alkohol- und Extraktgehalt errechnet.
Eine Mengenstaffel, die kleineren Brauereien einen
Nachteilsausgleich verschaffen soll, wird unabhängigen
Brauereien mit weniger als 200 000 Hektoliter Jah-
resausstoß gewährt. Als unabhängig gilt eine Brauerei
dann, wenn sie rechtlich und wirtschaftlich von einer an-
deren Brauerei unabhängig ist, Betriebsräume benutzt,
die räumlich von anderen Brauereien getrennt sind, und
Bier nicht unter Uzenz braut.

Der Steuersatz ermäßigt sich ür im Brawerfahren herge-
stelltes Bier aus unabhängigen Brauereien mit einer Ge-
samtjahresezeugung von weniger als 200 000 hl Bier in
Stufen von 1 000 zu 1 000 hl gleichmäßig

- atrt75 % beieiner Jahresezeugung von 40 000 hl,
- auf 70 % bei einer Jahresezeugung von 20 00O hl,
- auf 60 % bei einer Jahreserzeugung von 10 000 hl,
- auf 50 % bei einer Jahreserzeugung von 5 000 hl.

Unter 5 000 hl bleibt der ermäßigte Steuersatz von 50 %
unveränded.

Die Steuerermäßigung gilt nur fr.rr den lnhaber der her-
stellenden Brauerei.

1.4 Steueöefreiung

Gemäß § 3 BierStG 1993 ist Bier von der Steuer befreit,
wenn es gewerblich verwendet wird
- zur Herstellung von Essig,

- unmittelbar oder als Bestandteil von Halbfertigezeug-
nissen fi.ir die Herstellung von Lebensmitteln, sofern
jeweils der A,lkoholgehalt 5l reinen Alkohol je 100 kg
des Ezeugnisses nicht überschreitet,

- vergällt zur Herstellung von anderen Ezeugnissen als
Lebensrnitteln,

- zur Herstellung von Arzneimitteln.

Bier i§ ebenfalls von der Steuer befreit, wenn es

- von Brauereien an ihre Angestellten und Arbeiter als
Haustrunk unentgeltlich abgegeben wird oder

- als Probe innerhalb oder außerhalb des Steuerlagers
zu den erforderlichen technischen Untersuchungen
und Prtifungen verbraucht oder fi,tr Zwecke der
Steuer- oder Gewerlceaufsicht entnommen wird.

Gemäß § 2 BierStV ist Bier, das von Haus- und Hobby-
brauern in ihren Haushalten ausschließlich zum eigenen
Verbrauch bereitet und nicht verkauft wird. von der
Steuer bis zu einer Menge von 2 hl im Kalender.;ahr be-
freit.

Bier, das von Hausbrauem in nicht gewerblichen Ge-
meindebrauhäusern hergestellt wird, gilt als in den Haus-
hdten der Hausbrauer hergestellt.

1.5 Sonstiges

Für Bier, das sich in einem Steuerlager befindet oder zwi-
schen Steuerlagern befördert wird, ist die Biersteuer
ausgesetzt (Steueraussetzungsverfahren). Steuerlager
sind der Herstellungsbetrieb und das Bierlager.

Das Steueraussetzungsverfahren kommt nicht nur zwi-
schen Steuerlagen im lnland, sondern auch im Verkehr
mit anderen EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung. Auch
die Einfuhr aus Drittländern und die anschließende Aul-
nahme in Steuerlager sowie die Ausfuhr in Drittländer aus
Steuerlagern ist unter bestimmten Voraussetzungen
möglich.

Die Steuer entsteht dadurch, daß Bier aus dem Steuer-
lager entfernt wird, ohne daß sich ein weiteres Steuer-
aussetzungwerfahren anschließt. Steuerschuldner ist oer
lnhaber des Steuerlagers. Dieser hat über das Bier, für
das in einem Monat die Steuer entstanden ist. bis zum
siebten Tag des folgenden Monats eine Steuererklärung
abzugeben. ln der Steuererklärung ist das Brer nach
Menge und Steuerklassen au2ugliedern.

Bier daff aus Steuerlagern anderer EU-Mitgliedstaaren
unter Steueraussetzung auch von sog. berecht€ten
Empfängern bezogen werden. Berechtigte Empfänger
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sind Personen, die kein eigenes Steuerlager unterhalten,
denen die Zulassung erteilt worden ist, Bier unter Steu-
eraus$Aung aus einem Mitgliedstaat zu gewerblichen
Zwecken zu beziehen.

Die Steuer entsteht mit der Aufnahme des Bieres in den
Betrieb des berechtigten Empfängers. Steuerschuldner
ist der berechtigte Empfänger, der gem. § 8 Abs. 1

BierStG 1993, ebenso wie der lnhaber eines Steuerla-
gers, eine Steuererklärung abzugeben hat.

Bier darf unter SteuerausseEung aus einem Steuerlager
in Betriebe von Erlaubnisinhabern nach § 10 BierStG
1993 (steuerfreie Herstellung von Essig, Azneimitteln
usw.), verbracht werden.

Bier kann auch aus dem freien Verkehr eines Mitglied-
staates zu gewerblichen Zwecken bezogen werden; in
diesem Fallentsteht die Steuer dadurch, daß der Bezie-
her das Bier im Steuergebiet in Empfang nimmt bzw. in
das Steuergebiet verbringt. Steuerschuldner ist der Be-
zieher.

Bier, das eine Privatperson fr.ir ihren Bedarf in einern an-
deren Mitgliedstaat im freien Verkehr erwirbt und selbst
in das Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei, Bei der Be-
urteilung, ob private oder gewerbliche Zwecke voliegen,
sind nähere, im Gese2 beschriebene Umstände zu
berücksichtigen,

Bier kann auch im Wege des Versandhandels über die
Grenzen des Steuergebietes in bzw. von andere(n) Mit-
gliedstaaten verbracht werden. Versandhandel liegt vor,
wenn Bier aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates
an Privatpersonen in andere Mitgliedstaaten geliefert
wird. lm Falle des Elezugs entsteht die Steuer mit der
Auslieferung des Bieres an die Privatperson im Steuer-
gebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler.

Für nachweislich versteuertes Bier, das zu gewablichen
Zwecken - einschließlich Versandhandel - in einen ande-
ren Mitgliedstaat verbracht worden ist, wird die Steuer
auf Antrag erlasson, erstattet oder vergiltet.

Für im Stzuergebiet versteuertes Bier wird die Steuer auf
Antrag erlassen oder erstattet, wenn es in das Steuerla-
ger wieder zurückgenommen worden ist.

2 Hinweise zur Methodik der Statistik

Rechtliche Grundlage der Statistik ist § 23 BierStG 1993
"Geschäftsstatistik":

(1) Nach näherer Bestimmung des Bundesrninisters der
Finanzen stellen die HaupEollämter firr statistische
Zwecke Erheburgen an und teilen die Ergebnisse
dem Statistischen Bundesamt zur Auswertung mit.

(2) Die Bundesfinanzbehörden können auch bereits auf-
bereitete Daten dem Statistischen Bundesamt und
den Statistischen Landesämtern zur Darstellung und
Veröffentlichung frir al§emeine Zwecke übermitteln.

Für die Biersteuerstatistik kommt z.Z. nur Abs. 2 in Ele-
tracht, denn die bdm HaupEollamt Stuttgart eingerich-
tete Zentralstelle Biersteuer @EB) fertigt die Biersteuer-
statistik und teift die Ergebnisse dem Statistischen Bun-
desamt zur Veröffentlichung mit. Grundhge der Statistik
sind die von den lnhabern eines Steuerlagers sowie von
berechtigten Empfängern bei der ZEB abgegebenen
Steuererklärungen.

Der AbsaE der Steuerlager (Herstellungsbetriebe und
Bierlagw) kann neben der Eigenproduktion der Braue-
reien auch Bezüge aus dem nationalen Elereich, aus an-
deren EU-Mitgliedstaaten sowie lmporte aus Drittstaaten
enthalten, ohne daß bei der Versteuerung zu normalen
SteuersäEen nach diesen Merkmalen differenziert wird.

ln den statistisch erfaßten Absa2ahlen sind folgende
Mengen nicht enthalten:

- Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 % vol. oder we-
niger (Alkoholfreie Biere, Malztrunk)

- Bier, das steuerfrei an Erhubnisinhaber nach § 10
BierStG 1993 geliefert wurde

- Bier, das von Haus- und Hobbybrauern zum e(7enen
Verbrauch hergestellt wurde

- Bier, das gewerbliche Elezieher aus dem freien Verkehr
anderer Mitgliodstaaten bezogen haben

- Bier, das Privatpersonen frir ihren Eledarf in anderen
Mitgliedstaaten im freien Verkehr gworben und selbst
in das Ste"rcrgebiet verbracht haben

- Bier, das Privapersonen aus dem freien Verkehr an-
derer Mitgliedstaaten von Versandhändlern bezogen
haben.

Außer dem vorliegenden jährlichen El€richt ('Brau-
wirtschaft') veröffentlicht das Statistischa Elundesamt
monatlich in Fachserie 14 Reihe 9.2.1 "Absatz von Bier"
Daten über den BierabsaE nach Bundesländern, geglie-
dert nach Steuerklassen und versteuertem und steuer-
freiem BierabsaE, le2terer unterteilt nach Lieferungen in
EU-Läinder, Exporte in Drittstaaten sowie Haustrunk.
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Art

Angemeldete Bra ustätten

Betriebene Braustätten

Bierlager

Berechtigte Empftlnger

Beauftragte

Land

Baden-W0rttemberg .

Bayern

Berlin/ Brandenburg ..

Hessen

Mecklenbu rg-Vorpommern

Niedersachsen/ Bremen ..

NordrheirrWestfalen

RheinlanüPfalz/ Saarland ......

Sachsen

Sachsen-Anhalt ......................

SchleswigHolstein/ Hamburg .

Thüringen

2 Betriebene Braustätten nach Ländem

Anzahl

1 385

1 282

56

147

5

I Beteiligte

Anzahl

1 319

1 276

109

186

4

173

714

28

53

9

38

105

38

36

16

16

50

1 276

1 316

1 273

123

215

5

't 332

1 285

133

262

o

1 337

1 277

172

284

6

Zu- baitr Ab-
nahme (-)
1999/1998

%

0,4

-0,6

29,3

8,4

0,0

Zu- bzw Ab-
nahme (-)
1999/1998

olo

-2,4

-1,9

6,1

0,0

9,1

4,8

0,9

7,7

8,9

23,1

-16,7

0,0

0,6

173

726

22

54

I
40

107

37

32

15

22

45

1 282

169

699

32

56

11

42

107

39

38

2

16

52

1 273

170

696

33

61

11

42

114

39

45

13

18

43

1 2E5

166

683

31

61

12

44

115

42

49

16

15

43

1 277

1995 1996 1997 1998 1999

1995 1996 1997 1998 1999

Deutschland...

-6-
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1996 1997 19981995 1999

Amahlder Braustätten

3 Betrlebene Braustätten nach Gesamtiah resenzeu g u ng

Betriebsgrößenklasse
nach

Gesam$ahresezeugung

über 1 Mllfion N

bis 1 Million hl

bis 500 000 hl

bis 200 000 hl

bis 100 000 hl

Bis 50 000 hl

bis 10 000 hl

bis 5 000 hl

lnsgesamt...

Land

Baden-Württemberg

Bayem

Berlin/ Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem .......

Niedersachsen/ Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfal/Saarland .........

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein/Hamburg ....

4 Bierabsatz nach Ländem 'l

29

25

46

53

93

267

126

643

1 282

30

23

48

46

93

246

119

671

I 276

33

18

43

51

85

241

116

686

I 273

30

21

35

54

86

2ß
1U

719

I 285

30

21

36

52

79

231

104

721

I 277

Zu- bzuY Ab,
nahme (-)
1999/1998

o/o

0,0

0,0

2,9

-3,7

-8,1

-2,1

0,0

0,7

{,6

I 149 236

251U594

4 679 900

5879911

22358/,8

10 062 910

31 556 353

I 092 310

6 893 438

2 126 916

6 561 126

1922019

115 294 560

8 965 779

24§7 74

4 468 173

5 615 473

2232943

9 577 079

30 938 016

I 703 369

7 406 561

2524629

5 944 654

2 109 967

fi2 854 386

8572451
240§410

4 526 183

5422899

2168214

I 726 970

30 587 455

8621 745

7 989 366

269177'.1

6 038 492

2292035

It2 675 990

81918/,2
22 680 269

41123/.1

4971 237

2 018 018

I 569 111

30 122732

I 812 177

8 189 189

2771174

5 299 197

2 350 781

r09 388 037

I 038 809

22574828

4231 W
4 708 416

2107 W
9 896 706

30 204 555

88/,5417

8 449 269

27999144

5 514 492

2715W5

110 086 819

Zu- bzrv.AF
nahme o
r999/1998

o/o

-1,9

{),5

4,1

-5,3

4,4

3,4

0,3

0,4

3,2

1,0

4,1

15,5

0,6

Thüringen

Deutschland

') Ohne unversteuerten AbsaE an anderc
Steuerlager im Steuergebiet.

1995 1996 1997 1998 1999

ht

Statstrsches Bundesamt, Fachserie 14. Rerhe 9.22, 1999
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Bierabsatr Steuersollbetrag

1999 1998

Zu- bant. Ab-
nahme (-) 1999 1998

ht % 1 000 0M

5 Vercteuerter Bierabsatz und Steuersottbeträge ')

Land

Baden-W0iltemberg ...............

Bayem

Berlin/ Brandenburg ..............

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern ......

Niedersachsen/ Bremen .........

Nordrhein-Westfalon ...............

RheinlanÖPfalz/Saarland ........

Sachsen

Sachsen-Anhalt ......................

SchlcwigHolstein/Hamburg ...

Th0dngen

Deutcchland

7 752431

20 980 068

4 190 301

4 564 813

1 974 105

6 993 984

28 107 892

7 n9il4
I 255 904

2 589 587

4 469 338

27010/,4

l(xr 359 079

7 8'.t5 814

21 270517

4 388 6"29

48/,0283

1 801 666

6 958 082

28 109 303

7 755 311

I 012 739

2t27 754

4ß0972

23/,3397

100 lE4 'l6E

125'.|3/.

328372

69 171

74 271

34 183

117 270

470 070

129820

139 294

43320

76 113

44 053

1 651 070

126 471

331 849

72847

78962

31 344

1 16 858

470 311

129277

134 991

43 999

72805

38 176

1 647 893

Zu- bzrv. Ab-
nahme (-)

%

-1,1

-1,0

-5,0

-5,9

9,1

0,4

-0,'l

0,4

3,2

-1,5

4,5

15,4

0,2

Zu- bary. Ab-

nahme (-)

o/o

{,8

-1,4

.4,5

-5,7

9,6

0,5

0,0

0,3

3,0

-1,5

4,9

15,3

0,2

') Ohne 0ber Zollstellen versteuertes Bier
aus Dritüändem (s. Tabelle 8).

Beteiligte

Braustäüen

Bierlager

Berechtigte EmpEnger ..

Beauftragte

6 Bierabsatz nach Beteiligten

102231 401 101 561 436 0,7

1022311o1 101561'ü16

4',t47 325

1 878 303

1 307 986

521 803

7 855 418

3 768 230

2 340 066

1 240 487

477 818

7 826 601

10,1

-19,7

5,4

9,2

0,t0

Eigenbier Fremdbier

r999 1998

Zu- bar. Ab-

nahme (-) 1999 1998

ht % ht

lnsgeremt...

-t-

0,7
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7 Bierabsatz nach Steuerklassen

hl

Steue*lassen
(Grad Plato)

1-6
7

I

I

10

11

12

't3

14 und dariiber

lßgesamt...

Betriebsgrößenklasse
nach

Gesamtiahresezeugnis
in hl

unter 200 000

200 000 und mehr

lnsgesamt...

dagegen 1998

Zu- bzrv. Ab
nahme (-)
1999/1998

oh

2il4§
1182752

67 47

758 934

186 /159

%452243

15 579 406

1 543625

12692il

115 294 560

292 568

10/7 920

63 056

988 881

816 004

91 297 7$

15 367 907

1U5276

1 534939

lt2 854 386

382 106

1 069856

63 499

I 165055

975 081

90 554 000

15 918 233

1282868

1 265292

112 675 990

507 495

998 859

fi722

1 227 120

1 236458

88177 %2

14 862 335

1 238 639

1 088467

r09 38E 037

68/.g27

917 927

2%W

1 189624

1 518916

88 209 109

15 010 249

1 257 748

14U271

1r0 0E6 Erg

35,0

€,1

479,7

-3,1

22,8

0,0

1,0

1,5

-7,7

0'6

8 Über Zollstelten vercteuertes Bier aus Drittländern 1

Bier der Steuerklassen (Grad PlatQ

41

14 und dartlber

1 000 DM

3 413

51 618

55 03{

53 655

789

20 916

302 104

830 323020

814 371 609

288

5 161

5 450

6 153

21

435

556

99t

467

I
.13

11

*) Ohne von Beteiligten versteuertes Auslandsbier

1997 1998 19991995 1996

bis 10 11-13

ht 1 000 DM hlh1 1 000 DM

Statistisches Brmdesamt, Fachserie 14, Rcihc 9.2.2, 1999
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Gegenstand der
Nachweisung

Versteuertes
Bierabsü

Steuerfeier
Hausüunk ........

Vercteuertes
Eintuhrbier

Zusammen...

Verbrauch
Je Einwohner

Außerdem

Alkoholfreies Bier
und Malärunk 1)..........

lncgesamt...

Verbrauch
je Einwohner

9 Verbrauch von Bier

1999

ht

ht

106 364 189 103 553 010 103 158 901 100 184 468 100 359 079

325 463 302 440 286215 274 374 258 097

hl

ht

402045 444 476 493 195 425 731 379 042

107 091 697 104 299 926 r03 938 311 100 884 573 100 996 218

131,1 127,3 126,7 123,0 123,0

3922852 3 735 587 3 753 369 3 665 568 3 632 375

tlt 014 549 108 03s 513 107 691 680 104 550 141 104 628 593

135,9 131,9 131,2 127,5 127,5

ht

ht

l) Nach Angaben des Deutschen Brauerbundes e.V.

Mengen-
Einheit 1995 1996 1997 1 998

-t0-
Statistisches Bundesaml Fachserie 14, Reihe 9.2.2, 1999



Fachserie 14= Finanzen und Steuern
Reihe 2: Vierteliährliche Kassenergebnisse der
öffentlichen Haushalte
Der viefteljährliche Beicht gliedert die kassenmäßigen Ausga-
ben und Einnahmen von Bund, Lasfenausgleichsfonds' ERP-

Sondervermfuen, Ländem, Gemeinden und Gemeindeverbän-
den nach Art und Körperschaftsgruppon' Darüber hinaus wer-
den die Ausgaben für Baumaßnahmen nach ausgewählten
Aufgabenbereichen aufgeschlüsselt; die kassenrnäßigen Steu-
ereinnahmen und der Schuldenstand der Gebietskörpercchaf-
ten sind in gesonderten Übersichten dargestellt.
ln dem Bericht lür das 2., 3. und 4. Merteliahr werden auch
kumulierte Ergebnisse (Halbiahr, Dreivierteljahr, Jahr) veröffent-
licht.

Reihe 3: Rechnungsergebnisse
ln dieser Reihe erscheinen iährl:rch nach Aufgabenbereichen'
Ausgabe-/Einnahmearten und Ländem gegliederte Berichte
über die Rechnungsergebnisse

des ötlentlichen Gesamthaushalts (Reihe 3.1)' und der kom-
munalen Haushalte (Reihe 3.3).

Daneben erfolgtt für einzelne wichtige Aufgabenbereiche eine

tielere funktionale Ar.rfgliederung der Jahresrechnungsergeb-
nisse der öffentlichen Haushalte, und zwar für

Bildung. Wissenschaft und Kultur (Reihe 3.4)' Soziale Siche-
rung und Gesundheit, Sport und Erholung (Reihe 3.5),

Ötlentliche und ötfentlich geförderte Einrichtungen für Wis-
senschaft, Forschung und Entwicklung (Reihe 3'6)

Ergebnisse der Hochschulfinanzstatistik werden in der Fach-
serie 11 ,Bildung und Kultuf, Reihe4.S ,Finanzen der Hoch-
schulen" veröff entlicht.

Reihe 4: Steuerhaushalt
Oie viefteliährtichen Berichte (4. Merteliahr mit Jahresergebnis)

enthalten Angaben über die kassenmäßigen Steuereinnahmen

des Bundes, der Länder und der Gemelnden und Gemeinde-
verbände nach Ländem und Steuerarten sowie über dio Vertei-
lung im Rahmen des Steuerverbundes. Zum Jahresergebnis
werden ergähzend methodische Erläuterungen mit Hinwelsen
aul Zahlungsweise, Zahlungstermine und Tarife der ergie-
bigsten Steuem gebracht.

Reihe 4.S: Sondeöeiträge
Reihe 4.S.1: Kassenmä0ige Steuereinnahmen 1977 bls
1987
Dieser Bericht enthält für die Jahre 1977 bis 1987 nach Län-

dern gegliedert Angaben über das iährliche Aufkommen an

Einzelsteuem und deren Verteilung aul die Körperschaften
Bund, (Europäische Gemeinschaften) länder und Gemein-
den/Gv. ln langen Reihen wird ein Überblick über die Ein-

nahmeentwicklung seit 1950 gegeben.

Reihe 5: Schutden der öffentlichen Haushalte
ln der jährlichen Veröffentlichung werden Angaben über den
Stand der Schulden von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-

Sondervermögen, Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverlcänden und sonstigen luristischen Personen zwi-

schengemeindlicher Zusammenarbeit nach Arten und Fälligkeit

sowie über Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährlei-

stungen dieser Körperschaften gebracht. Außerdem werden
die Schuldenaufnahmen und fi§ungen nachgewiesen.

Reihe 6: Personaldes öffenüichen Dienstes
Die iährliche Veröffentlichung enthät Angaben über die Zahl

der Beschäftigßen am Stichtag 30. Juni bei Bund' Ländem'
Gemeinden und Gemeindeverbänden, kommunalen Zweck-
verbänden, Bundeseisenbahnvermfuen (unmittelbarer ötfent-

licher Dienst); bei der Bundesanstalt für Aöeit' der Deutschen

Bundesbank, den Solalversicherungsträgern, den Trägem der

Zusatzvercorgung von Bund, Ländem, Gemeinden und Ge-

meindeveöänden und den rechtlich selbständigen Anstalten'
Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit

Diensthermlähigkeit (mittelbarer öflentlicher Dienst)' sowie bei

rechtlich selbständigen Organisationen ohne Enrerbszweck lür
Wissenschaft, Forcchung und Entwicklung mit übenrviegend

öflentlicher Finanzierung und bei rechttlch selbständigen Ein-

rlchtungen mit übenriegend öflentlicher Beteiligung.

Die Beschäftigten werden 1ährlicä in der Gliederung nach: Ge-

burtsmonat und -iahr, Geschlecht, Att, Umfang und Dauer des
Dionst- oder Atbeitsvertragsverhätnisses, der Laufbahn-
grupp€, Enstufung, Dienst- oder Lebensaltersstufe, Familien-

oder Ortszuschlagsstule, Dienst- oder &beitsolt sowie nach

Einzelplan, Kapitel und Aurfgabenbereich erfaßt. Erstmals

wurde in den neuen Ländem die mit einem kompletten Merk-
malskatalog durchgefühi.

Relhe 6.1: Versorgungsempfättger des öffenüichsr Dlensto§

Die iährliche Veröflentlichung enthäft Angaben über die Lei-

stungsberechtigten des öftentlich-rechtlichen Alterssiche-
rungssystems zum Stichtag l. Januar. Aufgrund der verschie-
denen gesetzlichen Grundlagen werden drei aus den Haus-

haltsmitteln der ieweiligen Diensthenen finanzierte Altersver-
sorgungssysteme unterschieden: die Beamtenversorgung (ein-

schl. Richtervercorgung), die Soldatenversorgung und die Ver-

sdgung der nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wiedervenren-
deten Bedlensteten des Deutschen Reiches. soweit sie einen

Anspruch auf b€amtenrechtliche Versorgung hatten.

Die Versorgungsemplängpr werden iährlich in der Gliederung

nach: ehemallgem Beschäftigungsberelch, Att des lrÜheren

Dienswerhältnlsses, Versorgungsart, Gebwtsmonat und -lahr.

Geschlecht, Familienstand, Wohnort, Laulbahn-/Besoldungs-
gruppe, Ruhegehaltssatz, Grund für den Eintritt des Versor-
gungsfalles, BruttobezÜge des Voriahres sowie Bezügebe-

standteile im Berichtsmonat erfaßt. lm Bereich des mittelbaren
öflentlichen Dienstes sehen die gesetzlichen Vorschriften ein

verküräes Erhebungsprogramm mit den Merkmalen Art des
früheren Dienstverhätnisses, Versorgungsart und Besoldungs'
gruppe vor.

Reihe 7: Einkommen- und Vermögensteuer
ln clreijährticher Folge werden - unter Auswertung der steuerli-

chen Veranlagungsergebnisse - folgende Steuerstatistiken
herausgegeben:

7.1 Lohn- und Einkommenst€uer
Der Bericht gibt Aulschluß über die Höhe und Struktur der Ein-

künfte, die Besteuerung des erfaßten Einkommens sowie über

Forlsotzung nächslo Scilo



Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Sonder-
vergünstigungen der zur Einkommensteuer veranlagten natür-
lichen Personen. Femer sind die Einkünfte aller Lohn- und Ein-
kommensteuerpfl ichtigen in einer steuerlichen Einkommenspy-
ramide dargestellt.

7.2 Körperschaftsteuel
Die Veröffentlichung gibt einen überblick über Höhe, Verteilung
und Besteuerung des steuerlich erlaßten Einkommens der
Körpercchaften. Das Einkommen und die Steuerschuld der
Körpercchaftsteuerpflichtigen werden u.a. in der Gliederung
nach Rechtslormen und Größenklassen des Gesamtbetrags
der Einkünfte veröff entlicht.

7.3 Lohnsteur
Die Angaben dieser Veröffenflichung beziehen sich auf den
Bruttolohn und die Lohnsteuer der veranlagten und nichtveran-
lagrten Lohnsteuerpflichtigen in der Gliederung nach Größen-
klassen des Eruttolohns und der Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Aöeit, Steuerklassen und Geschlecht. (Berichterstattung
mit dem Berichtsjahr 1995 in die Reihen7.1 lntegriert).

7.4 Vennögensteuü
Die Veröffentlichung (Emdrein$gsfolge Oilttnlcn enthätt An-
gaben iiba db Z{sammeosetamg und Höhe des Vermögens
der zrr Vermögensteuer veranlagten Steuerpflichtigen. Die
Schichtung des Vermögens wird für die natürlichen perconen
u.a. in Veöindung mit ihrer Beteiligung arn Erueösleben und
der Haushaltsgröße der Veranlagungsgemeinschaft dargestellt,
für die nichtnatürlichen Personen ln Veöindung mit Rechts-
formen.

7.5 Elnheitswefie
7.5.'l Etdreitswelte der gewerblichen Beüebe
W in 3jMiclnr Folge erccheinende Bericht vermittelt einen
Einblick in l.Jmfang und Struktur des bewerteten Betriebsver-
mögens. Auf der Grundlage der Vermögensaufstellung zur
Ermittlung des Einheitswerts des gewerbllchen Betriebs oder
des einern freien Beruf dienenden Vermögens wird der nach
bewefiungsrechtlicher Abgrenzung Vermögens- und Kapital-
aufbau in tiefer Gliederung nach Wirtschaftszweigen sowie
nach Rechtsformen und Einheitswertgruppen nachgewiesen.

Reihe 7.S: Sonderbeiträge
7.S.1: Wirtschaftliche Gliedenrng der Einkommen- und
Körperschaftsteuerpfl ichtlgen
Diese Veröffentlichung (Erccheinungsfolge: 6iäärlich) enthät
Angaben über die steuerlichen Einkünfte und die Einkommen-
und Körperschaftsteuer von natürlichen personen und perso-
nengesellschaftery'Gemeinschaften aus der Einkommensteuer-
statistik sowie von juristischen Personen aus der Körperschaft-
steuerstatistik nach Wrtschaftsbereichen.

Reihe 8: Umsatzsteuer
Die jährlich erscheinende Veröffentlichung enthält Angaben
über Steuerpflichtige, steuerbaren Umsatz und Umsatzsteuer
in tieler Gliederung nach Wirtschaftszweigen, z.T. kombiniert
mit Umsatzgrößenklassen und Rechtsformen. Femer werden
u.a. Angaben über steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze
(nach Art der Steuersätze), über Umsatzsteuer vor Abzug der
Vorsteuer und abziehbare Vorsteuer gemacht. Darijber hinaus
erfolgt der Nachweis der Steuerpflichtigen, des Umsatzes und
der Umsatzsteuer nach kreisfreien Städten und Landkreisen.

Reihe 9: Veörauchsteuem
9.1 Tabaksteuer
9.1.1 Absatz von Tabakwaren (vierteljährlich). lm Bericht für
das 4. Vierteljahr wird auch das Jahresergebnis veröffenilicht.

9.2 Blercteuer
9.Zl Absaf yon Bier fnonailichl. in dem Bericht für Dezem-
ber wird auch das Ergebnis für das Kalenderjahr verötfentlicht.
9.22 Brauwlrtschaft (jährlich). Mit Angaben über Braustätten
und ihre Ezeugung.

9.3 Maneralölstouer

Der jährlich erscheinende Bericht bringt Nachweisungen über
die vercteuerten Mengen und die Venrendung von steuerbe-
günstigtem Mineralö|.

9.4 Branntweinmonopol und Branntwetnsteuer
ln jährlicher Folge werden Brennereien, Alkoholezeugung und
-absatz, Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Branntweiner-
zeugnissen sowie Einnahmen aus dem Branntweinmonopol
nachgewiesen,

95 Schaumwelnsteuer
Der Jahreüerichl enthät Angaben über die Schaumweinher-
steller, ihren Absatz sowie über das Steuersoll.

Reihe 10: Realsteuem
I 0.1 Realsteuenrergleich
Der jährliche Bericht umfaßt Angaben über tstaufkommen.
Grundbeträge, gewogene Durchschnittshebesätze und Hebe-
satzstreuung bei den einzelnen Realsteuem sowie über den
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie
die an Bund und Länder abgeführte Gewerbesteuerumlage.
Außerdem werden Steuerkraftberechnungen für die einzelnen
kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Gemeinden mit S0 000
Einwohnem und mehr und die nach Landkreisen zusammen-
gefaßten kreisangehörigen Gemeinden veröffenüicht.

10.2 Geweöesteuer
Der (ab Berichtsjahr 1995) 3iährlich erccheinende Bericht ent-
hät die Ergebnisse der Gewerbesteuerstatistik. Nachgewiesen
werden die geweöesteuerpflichtigen Betriebe und die Zu-
sammensetzung der Geweöesteuermeßbeträge nach Größen-
klassen des GewerbeertragV-kapitals nach Rechtstormen und
nach Wirtschaftszweigen für das Bundesgebiet.
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